
° 

 
 
 

Stadt 
Luzern 
Stadtrat 

 $
X 

 

 
Bericht und Antrag 
an den Grossen Stadtrat von Luzern 

vom 17. September 2014 (StB 694) 

Kindergartenlokal 
Niedermatt Süd 

 

 

 

Kauf im Stockwerkeigentum 

B+A 24/2014 

 

Vom Grossen Stadtrat  

beschlossen am  

13. November 2014 



Seite 2 
 
 

Bezug zur Gesamtplanung 2013–2017 

 

Leitsatz Gesellschaft 

Luzern macht sich für eine lebendige Stadtregion in Freiheit und Sicherheit stark. 

Stossrichtungen 

 Lebendige Quartiere, Lebensqualität und Sicherheit erhalten und fördern 

 Flexible und effiziente Beratungs-, Unterstützungs- und Betreuungsangebote sicherstellen 

 Zeitgemässes Bildungs-, Kultur-, Sport- und Freizeitangebot sicherstellen 

 

Leitsatz Wirtschaft 

Luzern entwickelt seinen Wirtschaftsraum zum Nutzen der ganzen Zentralschweiz. 

Stossrichtungen 

 Attraktiven urbanen Wohnraum fördern 

 

Leitsatz Umwelt 

Luzern sichert als Energiestadt seine Lebensgrundlagen und reduziert Umweltbelastungen 

sowie Ressourcenverbrauch. 

Stossrichtungen 

 „Stadt der kurzen Wege“ mit einer dichten gemischten Nutzungsstruktur fördern 

 

Politikbereich Bildung 

Fünfjahresziel 2.1 Die Integrative Förderung ist gemäss dem Auftrag der Schulpflege in 

den Jahren 2011–2013 in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und 

Lehrpersonen umgesetzt. 

Fünfjahresziel 2.2 Das schul- und familienergänzende Betreuungsangebot ist gemäss be-

schlossener Umsetzvariante schrittweise ausgebaut. 

 

Politikbereich Soziale Wohlfahrt 

Fünfjahresziel 5.2 Erste Massnahmen zur Frühen Förderung in den Bereichen der Quartier-

arbeit, der Mütter- und Väterberatung, der Sprachförderung sowie der 

Vernetzung sind umgesetzt. 

Fünfjahresziel 5.3 Die städtische Wohnraumpolitik trägt zur Erhaltung der hohen Lebens-

qualität und des vielfältigen Wohnungsangebots bei. Massnahmen für 

die soziale Durchmischung der Quartiere und zur Förderung von vielfäl-

tigem Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten sind eingeleitet. Der 

Anteil an gemeinnützigem Wohnraum ist erhöht. Die Immobilienstrate-

gie wird im Hinblick auf die Umsetzung der Initiative für zahlbaren 

Wohnraum angepasst. 
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Politikbereich Volkswirtschaft 

Fünfjahresziel 8.1 Die Stadt schafft die Voraussetzung, dass 1’500 zusätzliche Wohnungen 

und 30‘000 m2 neue Büroflächen realisiert werden, ohne neue Einzo-

nungen vorzunehmen. 

Übersicht 

 

Im Stadtteil Littau wurden in den letzten Jahren verschiedene grössere Wohnüberbauungen 

realisiert. Weitere Projekte sind in Ausführung oder in Planung. Aufgrund dieser Bautätigkei-

ten werden in den nächsten Jahren die Anzahl Kindergarten- und Primarschulabteilungen im 

Stadtteil Littau kontinuierlich zunehmen. 

 

Auf dem Areal Niedermatt Süd in Littau Dorf entstehen zurzeit rund 150 Eigentumswohnun-

gen (davon 50 Viereinhalb- und Fünfeinhalb-Zimmer-Wohnungen), welche ab Sommer 2015 

bis Sommer 2016 bezugsbereit sein werden. Spätestens auf das Schuljahr 2015/2016 muss im 

Bereich Littauerboden, wenn möglich bei oder in der Nähe der neuen Wohnüberbauung, ein 

zusätzlicher Kindergarten bereitgestellt werden, um den Kindern, welche bereits heute im 

Quartier wohnen, und denjenigen aus der neuen Überbauung einen Kindergartenplatz 

anbieten zu können. 

 

Die bestehenden städtischen Liegenschaften in diesem Gebiet haben keine Kapazitäten, um 

ein weiteres Kindergartenlokal einzurichten. Es bietet sich deshalb an, dass ein Kindergarten-

lokal direkt in der neuen Überbauung Niedermatt Süd eingerichtet wird. Die Eigentümerin 

will die Flächen verkaufen. 

 

Der verfügbare Raum im Erdgeschoss der Überbauung Niedermatt Süd beträgt brutto 210 m2, 

was netto 177 m2 (ohne Verkehrsflächen sowie sanitäre und technische Räume) entspricht. Ein 

Keller oder Estrich ist nicht vorhanden. Deshalb ist in dieser Fläche ein Lagerraum von 18 m2 

eingerechnet und geplant. Dazu gehört eine Aussenfläche von rund 100 m2, für welche das 

alleinige Benützungsrecht besteht. Weiter werden zwei Parkplätze in der Einstellhalle ge-

kauft. 

 

Die einmaligen Investitionskosten betragen Fr. 1‘085‘000.–, die jährlichen Kosten für die Be-

wirtschaftung der Räume Fr. 36‘400.–. 

 

Mit dem vorliegenden Bericht und Antrag beantragt der Stadtrat dem Grossen Stadtrat, dem 

Kaufvertrag für die Übernahme des Kindergartenlokals Niedermatt Süd im Stockwerkeigen-

tum zuzustimmen und den erforderlichen Kredit zu bewilligen. 
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Der Stadtrat von Luzern 

an den Grossen Stadtrat von Luzern 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

 

1 Ausgangslage 
 

1.1 Wohnbauentwicklung im Stadtteil Littau 

 

Im Stadtteil Littau wurden in den letzten Jahren verschiedene grössere Wohnüberbauungen 

realisiert. Weitere Projekte sind in Ausführung oder in Planung. Aufgrund dieser Bautätigkei-

ten werden in den nächsten Jahren die Anzahl Kindergarten- und Primarschulabteilungen im 

Stadtteil Littau kontinuierlich zunehmen. 

 

Nebst der Überbauung Niedermatt Süd, bei welcher 2015 rund 146 Wohnungen bezogen 

werden können, sind weitere Areale für die Wohnbauentwicklung vorgesehen. 

 

 

 

Abbildung 1: Auszug Plan Wohnbauentwicklung Littau, 14. Oktober 2013 
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Von der Stadtentwicklung wird für die nächsten 2–3 Jahre folgende Wohnbauentwicklung im 

ehemaligen Gemeindegebiet Littau prognostiziert. 

 

Nr. Plan Gebiet Bezugsjahr 

(voraussichtlich) 

Anzahl Wohnungen 

11 Grossmatte West Lark Hill 2016 164 

13 Neuhushof 2015   60 

14 Niedermatt Süd 2015–2016 146 

 Total Bezug 2015–2017 370 

 

Weitere Areale im Einzugsgebiet sind für eine Wohnbauentwicklung vorgesehen, wobei auf-

grund des heutigen Kenntnisstands der Zeitpunkt des Wohnungsbezugs nach 2017 sein wird. 

 

Nr. Plan Gebiet 

9 Grossmatte Ost 

10/12 Grossmatte West 

15/16/17 Tschuopis  

18 Uechtere 

19 Bodenhof 

 

Nach dem Bezug des Schulraumprovisoriums an der Luzernerstrasse 145a durch die Sekundar-

schule Staffeln bestehen im Stadtteil Littau keine Reserven bei den Schulraumkapazitäten, 

sodass zusätzlicher Schulraum zu planen und umzusetzen ist. 

 

 

1.2 Entwicklung Kinderzahlen im Bereich Littauerboden 

 

Für die Berechnung der Anzahl Kindergartenkinder sowie der Anzahl benötigter Kindergär-

ten sind folgende Rahmenbedingungen zu berücksichtigen: 

 

 Das Gesetz über die Volksschulbildung verpflichtet die Gemeinden des Kantons Luzern, 

den zweijährigen Kindergarten oder als Alternative die Basisstufe bis spätestens zum 

Schuljahr 2016/2017 anzubieten. 

 Der Grosse Stadtrat hat 2007 beschlossen, den zweijährigen Kindergarten ab Schuljahr 

2007/2008 anzubieten. Der Eintritt in den Kindergarten ist seit dem Schuljahr 2012/2013 

halbjährlich per 1. August oder 1. Februar möglich. 

­ Kinder, die vor dem 1. November das fünfte Altersjahr vollenden, treten im August 

davor obligatorisch in den Kindergarten ein. 

­ Kinder, die zwischen dem 1. November und 31. Juli das fünfte Altersjahr vollenden, 

können ab August desselben Schuljahres fakultativ in den Kindergarten eintreten. 

­ Kinder, die zwischen dem 1. August und 31. Januar das vierte Altersjahr vollenden, 

können ab Februar desselben Schuljahres fakultativ in den Kindergarten eintreten. 
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 Kindergartenkinder, welche eines der Betreuungsangebote besuchen, sollten einen 

Kindergarten in der Nähe des entsprechenden Betreuungsangebotes besuchen, damit 

eine allfällige Wegbegleitung vermieden werden kann. Die beiden Betreuungsangebote 

im Einzugsgebiet der Schulanlage Littau Dorf befinden sich beim Schulhaus Littau Dorf an 

der Ritterstrasse 1 und am Mattweg 3. 

 Für das Schuljahr 2014/2015 haben sich aus dem Gebiet Littauerboden 56 % der 4-jähri-

gen Kinder für das fakultative Kindergartenjahr angemeldet. Die Volksschule rechnet mit 

einem Anstieg dieses Anteils auf 75 % während der nächsten fünf Jahre. 

 Für die Bildung der Kindergartenabteilungen ist ein durchschnittlicher Abteilungsbestand 

von 18 Kindern einzuhalten (EÜP 17,5–18). 

 

Die den Einwohnerdiensten der Stadt Luzern per 31. Juli 2014 gemeldeten 0- bis 4-jährigen 

Kinder sowie die für das Schuljahr 2014/2015 für den Kindergartenbesuch angemeldeten Kin-

der ergeben folgendes Bild: 

 

Kinder mit Wohnort Littauerboden und südöstlich der Hauptverkehrsachse Thorenberg-

strasse (KG Niedermatt) 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Kindergarten obligatorisch 12 15 28 12 

Kindergarten freiwillig möglich ab August 13 12 9 13 

Kindergarten feiwillig möglich ab Februar 5 6 6 7 

100 % Obligatorische + 25 % Freiwillige 17 20 32 17 

100 % Obligatorische + 50 % Freiwillige 21 24 36 22 

100 % Obligatorische + 75 % Freiwillige 26 29 39 27 

 

Kinder mit Wohnort Littauerboden und nordwestlich der Hauptverkehrsachse Thorenberg-

strasse (KG Allmend) 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Kindergarten obligatorisch 5 8 8 2 

Kindergarten freiwillig möglich ab August 8 5 1 3 

Kindergarten feiwillig möglich ab Februar 1 3 3 5 

100 % Obligatorische + 25 % Freiwillige 7 10 9 4 

100 % Obligatorische + 50 % Freiwillige 10 12 10 6 

100 % Obligatorische + 75 % Freiwillige 12 14 11 8 

 

Alle Kinder mit Wohnort Littauerboden 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Kindergarten obligatorisch 17 23 36 14 

Kindergarten freiwillig möglich ab August 21 17 10 16 

Kindergarten feiwillig möglich ab Februar 6 9 9 12 

100 % Obligatorische + 25 % Freiwillige 24 30 41 21 

100 % Obligatorische + 50 % Freiwillige 31 36 46 28 

100 % Obligatorische + 75 % Freiwillige 38 43 50 35 
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2 Bedarf nach zusätzlichen Kindergartenlokalen 
 

Im Sommer 2009 wurde der am Grünauring eingemietete Kindergarten trotz des dazumal 

bereits im Bau befindlichen Wohnüberbauungsprojekts „An der Kleinen Emme“ von der 

Gemeinde Littau geschlossen. Seither wurde im Gebiet Littauerboden nur noch der nordwest-

lich der Hauptverkehrsachse Thorenberg gelegene Kindergarten Allmend geführt. Ab Herbst 

2010 begann der Bezug der oben genannten Wohneinheiten „An der Kleinen Emme“. Die 

Volksschule bemühte sich vergeblich um ein geeignetes Mietlokal für einen Kindergarten in 

dieser Überbauung. Auf Sommer 2011 wurde in einem alten Pavillon beim Schulhaus Dorf ein 

zusätzlicher Kindergarten eröffnet. Auf Sommer 2012 musste ein weiterer Kindergarten not-

dürftig in der für einen Kindergarten viel zu kleinen ehemaligen Hauswartwohnung (85 m2, 

empfohlen werden 140 m2) eröffnet werden, um den Kindern aus der Überbauung „an der 

kleinen Emme“ einen Kindergartenplatz anzubieten. 

 

Auf dem Areal Niedermatt Süd in Littau Dorf entstehen zurzeit rund 150 Eigentumswohnun-

gen (davon 50 Viereinhalb- und Fünfeinhalb-Zimmer-Wohnungen), welche ab Sommer 2015 

bis Sommer 2016 bezugsbereit sein werden. Die zu erwartenden Kinder aus dieser Überbau-

ung sind in den Zahlen im Kapitel 1.2 nicht eingerechnet. Erfahrungszahlen der Volksschule 

aus den Überbauungen Tribschenstadt und Unterlöchli zeigen, dass pro 150 Wohnungen ein 

Kindergarten benötigt wird. 

 

Spätestens auf das Schuljahr 2015/2016 muss im Bereich Littauerboden, wenn möglich bei 

oder in der Nähe der neuen Wohnüberbauung, ein zusätzlicher Kindergarten bereitgestellt 

werden. Auf das Schuljahr 2016/2017 ist ein weiterer Kindergarten in der Nähe der beiden 

Betreuungsangebote Littau Dorf erforderlich. 

 

Die „Empfehlungen für Schulbauten der Volksschule“ der Dienststelle Volksschulbildung des 

Kantons Luzern empfiehlt für einen Kindergarten eine Nutzfläche von 140 m2 (ohne Verkehrs-

flächen, sanitäre und technische Räume, Lagerräume) sowie eine Aussenfläche mit Spielplatz 

von rund 200 m2. 

 

 

 

3 Verfügbare Räume / Lösungsvorschlag 
 

Die bestehenden städtischen Liegenschaften in diesem Gebiet bieten keine Kapazitäten, um 

ein weiteres Kindergartenlokal einzurichten. Eine gemeinsame Raumnutzung mit einer privat 

geführten Kindertagesstätte (KITA) ist nicht möglich, da die Betriebszeiten die gleichen sind. 

Aus diesen Gründen müssen geeignete Lokale entweder gemietet oder gekauft werden. 

 

 



Seite 9 
 
 

3.1 Kindergartenlokal im Bereich Littauerboden 

 

Es bietet sich an, dass ein Kindergartenlokal direkt in der neuen Überbauung Niedermatt Süd 

eingerichtet wird. Die Dienstabteilung Immobilien und die Volksschule haben deshalb bereits 

2011 das Gespräch mit der Eigentümerin aufgenommen. 

Die Flächen in der neuen Überbauung sind aus zwei Gründen attraktiv: Erstens kann der Be-

darf dort gedeckt werden, wo er auch entsteht, und zweitens können zum Kindergarten um-

funktionierte Dienstleistungsflächen jederzeit wieder dem Markt zugeführt werden. Diese 

Strategie hat sich bereits in anderen Städten bewährt. Sie trägt auch den dynamischen Pro-

zessen in der Bevölkerung Rechnung, die eine langfristige Bedarfsprognose verunmöglichen. 

 

Die Überbauung ist im Stockwerkeigentum geplant. Die Eigentümerin will die Flächen ver-

kaufen, die Miete einer Fläche war nicht möglich. 

 

 

3.2 Überlegungen zur weiteren Entwicklung der Schülerzahlen 

 

Um den kommenden Bedarf an Schulraum im Kindergarten decken zu können, werden zu-

sätzlich zum Erwerb Kindergarten Niedermatt weitere Möglichkeiten erwogen. 

 

Auf dem Areal Neuhushof (siehe Plan im Kapitel 1.1, Areal Nr. 13) erstellt die Anliker Immo-

bilien AG sechs punktförmige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt rund 60 Wohnungen 

(www.neuhushof.ch). Bei etwa 10 dieser Wohnungen wird der Service des betreuten Woh-

nens im Alter angeboten. Die restlichen Wohnungen teilen sich auf in 16 Eigentums- und 34 

Mietwohnungen. 

Zwei der sechs Häuser gehen nach Fertigstellung an die Baugenossenschaft Matt über. Die 

Dienstabteilungen Immobilien und Volksschule haben bereits mit der Baugenossenschaft das 

Gespräch aufgenommen. Die Baugenossenschaft Matt hat die Bereitschaft signalisiert, im EG 

des einen Punkthauses ein Kindergartenlokal als Mietobjekt einzurichten. Die Lage Neuhus-

hof ist quasi neben dem Schulareal Littau Dorf und neben der Betreuung am Mattweg gele-

gen und wäre daher ideal für Kindergartenkinder auch aus dem Gebiet Littauerboden, wel-

che während mehrere Wochentage das Betreuungsangebot besuchen. Auch in der Über-

bauung Niedermatt gäbe es noch weitere Räumlichkeiten, welche für ein weiteres Kinder-

gartenlokal geeignet wären und allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt gekauft werden 

könnten. 

 

 

 

4 Kauf Kindergartenlokal im Stockwerkeigentum 
 

Der verfügbare Raum im Erdgeschoss der Überbauung Niedermatt Süd beträgt brutto 210 m2, 

was netto 177 m2 (ohne Verkehrsflächen sowie sanitäre und technische Räume) entspricht. Ein 

Keller oder Estrich ist nicht vorhanden. Deshalb ist in dieser Fläche ein Lagerraum von 18 m2 

eingerechnet und geplant. Dazu gehört eine Aussenfläche von rund 100 m2, für welche das 



Seite 10 
 
 

alleinige Benützungsrecht besteht. Weiter werden zwei Parkplätze in der Einstellhalle ge-

kauft. 

 

Eine Prognose der demografischen Entwicklung über mehr als 10 Jahre ist kaum möglich. Der 

Grundriss ist deshalb flexibel, sodass der Kindergarten bei sinkender Auslastung auch wieder 

als Dienstleistungsfläche genutzt werden kann. Es sind zwei Zugänge vorgesehen; die Fläche 

könnte dadurch auch unterteilt und separat vermietet oder verkauft werden. 

 

Für den Kindergartenbetrieb ist kein Parkplatz erforderlich. Um die Gewerbeflächen zu einem 

späteren Zeitpunkt attraktiv auf dem Markt anbieten zu können, sind die beiden Parkplätze 

jedoch wichtig. Es wird davon ausgegangen, dass die beiden Parkplätze, solange der Kinder-

garten betrieben wird, an Dritte vermietet werden können. 

 

Der Anhang zum vorliegenden Bericht und Antrag beinhaltet den Kaufvertrag. Im Folgenden 

werden die wichtigsten Punkte kurz beschrieben. 

 

 Verkäuferschaft 

Dr. Jost Schumacher 

 

 Kaufobjekte 

Grundstück 6932, GB Littau 

Gewerbefläche (Kindergartenlokal) mit ausschliesslichem Benützungsrecht am Aussenraum; 

die Fläche des Kindergartenlokals beträgt 210 m2, der Aussenraum mit direktem Zugang rund 

100 m2. 

 

Grundstücke 51656 und 51657, GB Littau 

Miteigentum an zwei Autoeinstellplätzen in der Einstellhalle 

 

 Kaufpreis 

Gewerbefläche Fr. 890‘000.– 

2 Autoeinstellplätze Fr.   60‘000.– 

Total Fr. 950‘000.– 

 

Für die Kindergartenfläche entspricht dies einem Kaufpreis von Fr. 4‘240.– pro m2. Werden für 

die Möblierung noch Kosten von Fr. 175.– pro m2 aufgerechnet, ergibt dies Fr. 4‘415.– pro m2. 

Erstellt die Stadt selbst Schul- oder Kindergartenräume, wird mit Erstellungskosten (inkl. Möb-

lierung) von Fr. 4‘500.– pro m2 (ohne Landwert) kalkuliert. Dieser Vergleich zeigt, dass der 

Verkaufspreis durchaus dem Markt entspricht; dies auch unter Berücksichtigung der nutzba-

ren Aussenfläche. 

 

Bei Vertragsabschluss (Beurkundung) werden Fr. 200‘000.– fällig, der restliche Betrag kann 

beim Übergang von Nutzen und Schaden, das heisst beim effektiven Bezug des Lokals im 

Sommer 2015 bezahlt werden. 
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 Ausbaustandard 

Das Kindergartenlokal wird im Ausbaustandard 2 gekauft, das heisst, sämtliche Ausbauten 

inklusive Beleuchtung sind bereits enthalten.  
 

 Bezugsbereitschaft 

Die Bezugsbereitschaft ist auf den 3. August 2015 festgelegt. 
 

 Energetische Anforderungen 

Gemäss Baubeschrieb wird das Gebäude als MINERGIE-Gebäude erstellt und erhält das 

MINERGIE-Label als Zertifizierung. 

 

 

 

5 Übersicht Finanzen und Folgekosten 
 

5.1 Einmalige Kosten 

 

Investition 

Kauf Stockwerkeinheit inkl. 2 PP Fr. 950‘000.– 

Möblierung und Lehrmittel Kindergarten Fr. 60‘000.– 

Aussenraum – Spielgeräte / Bepflanzung1 Fr.  60‘000.– 

Notar / Grundbuchkosten (Schätzung) Fr. 15‘000.– 

Total Fr. 1‘085‘000.– 

 

Die Möblierung und Lehrmittel (Erstausstattung) im Betrag von Fr. 60‘000.– sind im Voran-

schlag 2015 der Volksschule enthalten. Die restlichen Investitionen (Fr. 1‘025‘000.–) werden 

der Investitionsrechnung 2014 belastet. Nach der Behandlung im Grossen Stadtrat wird der 

Kaufvertrag unterzeichnet und die Anzahlung von Fr. 200‘000.– fällig. Der Rest der Investiti-

onssumme wird im Jahr 2014 zurückgestellt und im Jahr 2015 fällig. 

 

 

5.2 Jährliche Kosten 

 

5.2.1 Bewirtschaftungskosten 

Jährlich wiederkehrende Folgekosten aus der Investition 

Bewirtschaftungskosten Kindergartenlokal2  Fr. 35‘000.– 

Einlagen in Erneuerungsfonds (0,15 % vom GVL-Wert ab 3. Jahr)3  Fr. 1‘400.– 

Total Bewirtschaftungskosten  Fr. 36‘400.– 

(./. geschätzte Einnahmen aus PP-Vermietung Fr. 5‘000.–4) 

                                                   
1 1 Multispielgerät, Sandkasten, Oberflächen 1/3 Grün, 1/3 Hartfläche, 1/3 Fallschutz. 

2 Reinigung inkl. Hauptreinigung, Hauswartung, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Entsorgungsgebühren und 

Umgebungspflege, Heiz- und Nebenkosten. 

3 Schätzung, da GVL-Wert noch nicht bekannt: Kaufpreis Fr. 950‘000.–* 0,15 % (gerundet) = Fr. 1‘400.–. 

4 2 Parkplätze à Fr. 2‘500.– pro Jahr. 
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5.2.2 Betriebskosten Kindergartenabteilung 

Die Kosten für den Grundunterricht der zusätzlichen Kindergartenabteilung in der Höhe von 

jährlich Fr. 125‘000.– sind mit dem Globalbudget 2015 der Volksschule budgetiert. 

 

 

 

6 Kreditrechtliche Zuständigkeit und zu belastendes Konto 
 

6.1 Kreditrechtliche Zuständigkeit 

 

Die für den Kauf des Kindergartenlokals in der Überbauung Niedermatt Süd erforderliche 

Investition beträgt Fr. 1‘085‘000.–. Bei den wiederkehrenden Bewirtschaftungskosten ist nach 

Art. 58 Abs. 2 der Gemeindeordnung der zehnfache Betrag einer Jahresausgabe massgebend. 

Dies entspricht Fr. 364‘000.–. Für die Gesamtausgabe in der Höhe von Fr. 1‘449‘000.– ist der 

Grosse Stadtrat abschliessend zuständig (Art. 69 lit. a Ziff. 3 und lit. b Ziff. 12 in Verbindung 

mit Art. 68 lit. b Ziff. 1 und 2). Beantragt wird ein Kredit für die Investition und die Bewirt-

schaftungskosten für das Jahr 2015 (Fr. 1‘085‘000.– + Fr. 36‘400.– = Fr. 1‘121‘400.–) sowie die 

Aufnahme der Bewirtschaftungskosten ab dem Jahr 2016 in den Voranschlag.  

 

 

6.2 Zu beanspruchendes Konto 

 

Die mit dem beantragten Kredit zu tätigenden Aufwendungen für den Kauf des Kindergar-

ten Niedermatt Süd sind wie folgt zu belasten: 

 

 die einmaligen Kosten für die Investition von Fr. 1‘025‘000.– (ohne Möblierung und 

Lehrmittel) dem Projekt I20703.01, Fibukonto 503.06; 

 die Bewirtschaftungskosten von Fr. 36‘400.– für das Jahr 2015 der Dienstabteilung 

Immobilien (Liegenschaften Verwaltungsvermögen), Kostenstelle 520417: 

­ Fibukonto 301.00, Besoldungen, Versicherungsbeiträge: Fr. 17‘600.–; 

­ Fibukonto 312.01, Wasser, Energie, Heizmaterialien: Fr. 5‘800.–; 

­ Fibukonto 313.00, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial: Fr. 2‘350.–; 

­ Fibukonto 314.05, Fensterreinigung, Unterhalt, Wartung, Service: Fr. 3‘050.–; 

­ Fibukonto 318.09, Erneuerungsfonds: Fr. 1‘400.–; 

­ Fibukonto 390414.00, interne Rechnung von Tiefbauamt: Fr. 6‘200.–; 

 die Möblierung und Lehrmittel (Erstausstattung) sowie die Betriebskosten für die Kinder-

gartenabteilung dem Globalbudget der Dienstabteilung Volksschule. 
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7 Antrag 
 

Der Stadtrat beantragt Ihnen deshalb, für den Kauf der Stockwerkeigentumseinheiten 6932, 

51656 und 51657, Grundbuch Littau, von Dr. Jost Schumacher einen Kredit in der Höhe von 

Fr. 1‘121‘400.– (Investition und Bewirtschaftungskosten) zu bewilligen und der Aufnahme der 

Bewirtschaftungskosten ab dem Jahr 2016 in den Voranschlag zuzustimmen. 

 

Er unterbreitet Ihnen einen entsprechenden Beschlussvorschlag. 

 

 

 

Luzern, 17. September 2014 

 

 

 

Stefan Roth Toni Göpfert 
Stadtpräsident Stadtschreiber 
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Der Grosse Stadtrat von Luzern, 

 

nach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag 24 vom 17. September 2014 betreffend 

 

Kindergarten Niedermatt Süd 

Kauf im Stockwerkeigentum, 

 

gestützt auf den Bericht der Bildungskommission, 

 

in Anwendung von Art. 69 lit. a Ziff. 3 und lit. b Ziff. 12 der Gemeindeordnung der Stadt 

Luzern vom 7. Februar 1999, 

 

beschliesst: 

 

Für den Kauf der Stockwerkeigentumeinsheiten 6932, 51656 und 51657, Grundbuch Littau, 

von Dr. Jost Schumacher wird ein Kredit in der Höhe von Fr. 1‘121‘400.– (Investition und 

Bewirtschaftungskosten) bewilligt. Die Bewirtschaftungskosten werden ab dem Jahr 2016 in 

den Voranschlag aufgenommen. 

 

 

 

Luzern, 13. November 2014 

 

 

Namens des Grossen Stadtrates von Luzern 

 

 

 
Jörg Krähenbühl Toni Göpfert 
Ratspräsident Stadtschreiber 

 

 




Stadt 
Luzern 
Grosser Stadtrat 
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Anhang  
 
Kaufvertrag 
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